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Fragen, Aufgaben und „Lösungen" derUnfallverhütung.
Von Chefingenieur Felix Linke, Berlin.

Wenn wir in die Zahlen der Unfallstatistik Vom Standpunkte moderner technischer Kultur

hineinblicken, so erhalten wir grauener- muß man sich fragen, ob eine Wirtschaft, die

weckende Aufschlüsse darüber, was das bekannte mit so großem Falschlauf arbeitet, wirklich auf

Wort vom „Schlachtfeld der Arbeit44 besagt: der Höhe steht, ob es nicht möglich ist, durch

Unfallverletzte, die
.

bessere ^garusierung

gesamt tötete I J*Mn£L Vr ^^^_\\\ \_\ I sentlich zw verringern.

leider viel zu wenig I W-\Wf^^ ff I müßte doch wohl die

man sagen, daß auf I Jm^^^mk^ mV i diesen Lastenfaktor

1000 Versicherte nur 1 ^AKvSSh i SrtV 1 wesentlich herabzu-

Versicherte „nur" 3 I S ' ^\*mi_m__i iiTIfBlj unversucht gelassen
B ^—^—^k% mm^m^ m\ ^^T___f ff _F #¦ Z^^2 L^l

bis 314 Tote kommen. ¦^fl| PI P^7l_Sl___L_i__pH__n __.nl W/flM werden, das zu errei-

Aber dieses ständige ^^^HTv^^^MMHflPVvT chen. Denn wenn man

Herausnehmen arbeits- ^HVMPPP^^^^^^MHliflfl^^^^^^^^l daran denkt, daß jähr-
fähiger Menschen aus ^R/^^^H«Bp||..^^^^^ii^^^^W ,ich 7000 bis 1000°

dem Reservoir unserer __m ^ Ov j_$r^m^^^_w -1 Menschen deswegen
f*-*-*-^ /tf_T V vm ~M& V V^___ __________! __PV

Wirtschaft ist doch ^^^^ _^__M_aKr 8U I Awi
*
ÄlH_____^^l ihr Leben lassen müs-

ein grausiges Zeichen I A_^__\^W
w m\t 4 mÄ9^m^^\ serXf we^ s*e damit be-

dafür, wie unvollkom- | . ^^/j^T^ dd_Wr^"*fca_»M MEf*H schäftigt sind, ihren

men sie noch immer I £0) ^^^^^|^^t| Unterhalt zu erwerben,
ist. Man muß beden- a^^^^ ^^^^^^^^^_jBJ so kommt man zu der

ken, daß 1923 nicht ^^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^¦¦JIBMöi^ Ueberzeugung, dab

weniger als 762 000 hier eine Aufgabe von

Verletzte entschädigt werden mußten. Und einer Bedeutung vorliegt, die überhaupt
zwei Jahre zuvor betrug die Armee der Ent- nicht überschätzt werden kann; daß es des

schädigungsberechtigten rund 900 000 Mann. Schweißes der Edelsten wert wäre, diese Regi-
Bei einer Bevölkerung von 6254 Millionen menter von Menschen dem Leben zu erhalten

Menschen, von denen etwa 1334 Millionen und die Armee der Opfer unserer Wirtschaft

Erwerbstätige waren (2114 Prozent), macht nicht etwa auf die Hälfte, sondern auf einen

diese Armee der Unfallverletzten Unter- ganz geringen Bruchteil der jetzigen zu ver-

stützungsberechtigten 15 Proz. aller Erwerbs- mindern. Es dürften eigentlich nur die aus

tätigen und 1,4 Proz. der Gesamtbevölkerung aus. unglücklichen Zufällen herrührenden Unglücks-



Bild 3

fälle passieren, Vorkommnisse, die eben

überhaupt in der Unvollkommenheit der

menschlichen Natur begründet sind.

Jeder, der mit den gewerblichen Ar¬

beiten und Betrieben vertraut ist, wird

ohne weiteres sagen, daß nach dieser

Hinsicht nicht das geschieht, was ge¬

schehen könnte. Wenn dennoch eine

wesentliche Besserung nicht erreicht wird

und der Dauerzustand eine so ungeheure

Armee bildet, die diejenige des stehenden

Heeres vor dem Kriege übertraf, so liegt

das an Widerständen der mannigfachsten

Art. Einmal erscheinen den Unterneh¬

mern die Kosten für die Sicherungen der

in ihren Betrieben beschäftigten Personen

zu hoch, als daß sie das darauf anwen¬

deten, was heute schon zu Gebote steht,

sodann aber auch hat der Sozialpolitiker
mit den Fehlern und der Schuld der¬

jenigen zu rechnen, die selbst zu Opfern

werden.

Es ist vielleicht in gewisser Hinsicht

bedauerlich, daß die Berufsgenossen¬

schaften die Trüger der Kosten unserer

unproduktiven Wirtschaftsweise mit den

Menschenkräften sind. Würde der ein¬

zelne Unternehmer verpflichtet sein, alle

Unfälle nur nach den jetzt geltenden

Gesetzen aus eigenem Vermögen zu ent¬

schädigen, so würde die Vorsicht dieser

Leute wahrscheinlich größer sein, als sie

jetzt ist. Denn jeder rechnet schließlich

damit, dafi alles aus dem „großen Topf

bezahlt wird, zu dem er allerdings auch sein

Scherflein beizusteuern hat. Da dieses aber

in Form gesetzlicher Lasten erhoben wird, also

ihm weniger als Last für seine eigene Verant¬

wortungslosigkeit zum Bewußtsein kommt, so

wirtschaftet er eben auch in dieser Hinsicht aus

dem Vollen und rechnet damit, daß er bei der

Sache immer noch glimpflich und „vorteilhaft"

wegkommt.

Verbot des Betriebes „ungeschützter*4
Maschinen.

Es ist ein Kapitel für sich, dieser Widerstand

der Unternehmer gegen die Unfallsicherung.

Ihre eigenen Organe haben in dieser Beziehung

Dinge festgestellt, die in einem KulturstaaU*

unverständlich erscheinen. Der Leiter des tech¬

nischen Aufsichtsdienstes der Nahrungsmittel-

Industrie-Berufsgenossenschaft, Herr Direktor

Urban, ist seit 20 Jahren bemüht, einen

wesentlichen Faktor der Unfallgefahren scharf

zu bekämpfen. In seiner eigenen Berufs¬

genossenschaft findet er dabei erfreuliche

Unterstützung, weil es ihm gelungen ist, alle

Beteiligten davon zu überzeugen, daß et

in ihrem eigenen Interesse liegt, die Un¬

fälle möglichst niedrig zu halten. Aber

dort, wo der Wirkungsbereich dieser Berufs-

Bild 4
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genossenschaft aufhört, sind die Grenzen aller

lobenswerten Bestrebungen. Wie an eisernen

Mauern prallen alle Versuche ab, hier etwas zu

erreichen; und sogar der staatliche Gewerbe¬

aufsichtsdienst läßt sich hier Dinge zuschulden

kommen, die man nicht glauben möchte, wenn

man sie nicht in dem offiziellen Bericht einer

auf reichsgesetzlicher Grundlage beruhenden

Berufsgenossenschaft urkundlich mitgeteilt
fände. Es handelt sich dabei um die Frage

der Unfallschutzvorrichtungen an Maschinen

und gefährlichen Maschinenelementen. Dabei

ist das Interessante,
daß es vielfach Unter¬

nehmer selbst sind,
von denen Klagen
über diese Dinge

ausgehen. Sie be¬

klagen sich zahlreich

und häufig darüber,
daß sie schuldlos da¬

durch in große Un¬

annehmlichkeiten ge«

raten, daß von ihnen

angeschaffte Maschi¬

nen nicht die durch

die Unfallverhütung
gebotenen Schutz¬

vorrichtungen be¬

sitzen. Die Revisions¬

tätigkeit der techni¬

schen Aufsichts¬

beamten ergibt all-

jahrlich eine große
Zahl solcher Ver¬

stöße. Die in solchen

Betrieben beschäftig¬
ten Arbeiter werden

der Gefahr der Ver¬

stümmelung und

Schädigung ausge¬

setzt, ohne daß sie

es wissen, aber oft

auch, ohne daß die Bild 5

betreffenden Unter¬

nehmer selbst daran Schuld tragen, weil sie es

auch nicht wissen. Beide werden auf diese

Weise geschädigt, die Berufsgenossenschaften
und die Krankenkassen dadurch erheblich be¬

lastet.

Tatsächlich liegen die Dinge so, daß weder

Arbeiter noch Unternehmer vielfach technisch

geschult genug sind, um diese Mängel selbst

erkennen zu können. Sie werden aber dennoch

für die entstehenden Schäden haftbar gemacht,
dadurch geschädigt oder gar beides. In Flei¬

schereien mag man vielleicht wissen, daß die

gefährlichen Maschinen gewisse Schutzvorrich¬

tungen haben müssen, in Hotels, die oft Neben¬

betriebe solcher Art haben, aber liegt das schon

ganz anders; dort wird selbst der gewissen¬

hafteste Geschäftsleiter nicht so weit
in dio

! inzelfragen eingedrungen sein, daß

tntox

• M

in

man von

Volkst.

ihm billigerweise verlangen kann, solche tech¬

nischen Mängel alle selber erkennen zu können.

Wird er zivil« und strafrechtlich haftbar ge¬

macht, so trifft ihn das also zumeist noch un¬

gerecht. Es erhebt sich deshalb gerade aus diesen

Kreisen die Forderung, den Verkäufer von

Maschinen oder noch besser den Hersteller

zu verpflichten, jede Maschine so zum Ver¬

kauf zu stellen und abzuliefern, daß sie auch

den gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften

genügt. Damit wäre das Uebel an der Wurzel

getroffen, und die Verpflichtung des die

Maschine gebrau*
chenden Unterneh¬

mers zur vorschrifts¬

mäßigen Instandhal¬

tung der Schutzvor¬

richtungen bekäme

überhaupt erst einen

Sinn.

Gewöhnlich wer¬

den solche Mängel
heutzutage durcii

eine Unfallmeldung
und die darauf er¬

folgende Revision

entdeckt, also wenn

es zu spät ist. Dem

Betriebsunternehmer

wird dann (günsti¬
genfalls) immer noch

die Verpflichtung zur

Beseitigung des Man¬

gels, zur Sicherung
der Maschine auf¬

erlegt. Diese wird

also nachträglich
umgebaut. Sehr häu¬

fig ergeben sich da¬

durch Unzuträglich¬
keiten in ihrer Be¬

nutzung, und ganz

neu angeschaffte
Maschinen werden

dadurch stark ent¬

wertet. Die Forderung, daß der Hersteller der

Maschine gesetzlich verpflichtet ist, vorschrifts¬

müßig gesicherte Maschinen zu liefern, ist daher

auch berechtigt. Es sollte Sache der Unter¬

nehmer-Fachverbände sein, die dahinzielenden

Schritte gemeinsam zu unternehmen und durck

Einreichung sorgfältig ins einzelne gehender

Vorschläge einem solchen Gesetz den Weg za

ebnen. Selbstverständlich verlangt die G^*

rechtigkeit dabei, für eine Stelle zu sorgen, die

dem Maschinenhersteller die Sicherheit gibt,

daß die von ihm getroffenen Maßnahmen von

den maßgebenden Stellen als den Vorschriften

genügend angesehen werden. Sonst würde der

bedauerliche Fall eintreten, daß man die Ver¬

antwortung für Unfälle auf eine Stelle abwälzt,

die gar keinen Einfluß auf die Dinge hat und

nicht einmal in der Lage ist, ihre Unschuld an

2f*9
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einem eingetretenen Unfall zu beweisen.

Gerade deshalb ist die Zusammenarbeit der in

Frage kommenden Verbände unbedingt erfor¬

derlich, wenn es sich darum handele ein solches

Gesetz ins Leben treten zu lassen.

In erster Linie aber ist es Aufgabe der Ar¬

beiterschaft selbst, sich an Bestrebungen der

geschilderten Art zu beteiligen. Denn in ihrem

Interesse liegen gesetzgeberische Maßnahmen

in allererster Linie. Es handelt sich dabei um

eine Sache, die durchaus gemeinsam mit den

Unternehmern durchgeführt werden kann und

sogar im gemeinsamen Interesse liegt. Aller¬

dings ist es nicht

immer leicht, solch»'

Gemeinschaftsarbeit zu

vollführen. wSo ist vor

einigerZeit vom Reichs¬

arbeit sministerium ein

Entwurf für ein Gesetz

dieser Art ausgearbei¬
tet und mit den Inter¬

essenten beraten wor¬

den. Dem Verein der

Maschinenbauanstalten

ist es gelungen, die

Vertretung der Berufs- H(.
genossenschaften dafür

zu gewinnen, eine Ar¬

beitsgemeinschaft für

Unfallverhütung zu bil¬

den, um die Weiterver¬

folgung des Planes der

gesetzlichen Regelung
dieser Materie zu hin¬

tertreiben. Die Spitzen¬
verbände der Gewerk¬

schaften sind dieser

Arbeitsgemeinschaft
beigetreten, um nicht

untätig zuzusehen. Es

ist bedauerlich, daß es

Unternehmerverbände

gibt, die sich in unbe¬

greiflichem Unverstand

gegen solche gesetzgeberischen Maßnahmen

sträuben. Um so wichtiger ist es, die verstän¬

digen Teile der Unternehmerschaft zu unter¬

stützen. Die Sympathien der Oeffentlichkeit

werden der Sache zweifellos günstig sein

Ich möchte mir nicht versagen, ein Beispiel
dafür zu geben, wie durch technische Vervoll¬

kommnung ein Unfallschutz erreicht werden

und zahlreichen Schäden wirksam vorgebeugt
werden kann.

Für die elektrische Industrie hat der Ver¬

band Deutscher Elektrotechniker (VDE) durch

seine Vorschriften, von denen eine Reihe mit

Erläuterungen in der revidierten Fassung neu

erschienen sind (Berlin, Julius Springer), weit¬

gehend dafür gesorgt, daß Maschinen und Ap¬

parate so hergestellt werden, daß Unfällen nach

Möglichkeit vorgebeugt ist. Aber auch da

bleibt noch immer viel zu tun; denn die Be¬

strebungen, die darauf abzielen, an Maschinen

und namentlich Gebrauchsapparaten weit¬

gehenden Berührungsschutz einzuführen, lassen

das erkennen. Das ist insofern wichtig, als

mit manchen Apparaten dieser Art das breitest«

Publikum in Berührung kommt. Glühlampei

z. B. werden von jedermann in die Fassung«!

ein- und ausgeschraubt, und trotzdem hat mar

bisher nicht dafür gesorgt, daß der Einschrau¬

bende gegen elektrische Schläge geschützt ist.

Erst neuerdings haben manche Firmen Fassun¬

gen konstruiert,die eine

zufällige gleichzeitig»-
Berührung beider elek¬

trischer Pole unmög¬

lich machen. Auch di-

Stecker, die zahlreich

Verwendung finden,

werden neuerdings

nach dieser Richtung

umkonstruiert. Man

richtet sie, namentlich

wenn nicht die ganz

kleinen Leistungen an

gewöhnlichen Steck¬

dosen in Betracht kom¬

men, so ein, daß di**

Verbindung der span¬

nungsführenden Teile

erst erfolgt, nachdem

sie durch die umschlie¬

ßenden Hüllen von

außen nicht mehr be¬

rührt werden können.

Also auch hier ist noch

manches zu tun, und

die Industrie ist am

Werke, Neues, Zweck¬

mäßiges zu schaffen.

Für Handlampen
z. B., die in leuchten

Räumen Verwendung

finden, hat eine groß«
Firma der Elektrizitätsindustrie kürzlich eine

Vorrichtung in den Handel gebracht, die hinter

dem Stecker und vor der Lampe eine Her-

untersetzung der Spannung auf 30 Volt vor¬

sieht. Es ist dabei also unmöglich, daß dei

die Lampe Benutzende mit einer Spannung i

Berührung kommt, die noch gefährlich ist,

Zugleich ist dafür gesorgt, daß am feucht

Boden liegende oder schleifende Kabel c

Spannung führen, die gefährlichen Kurzschluß

nicht mehr verursacht. Das ist eine Maßnah

derart, wie sie überhaupt erwünscht ist.

beugt von vornherein Gefahren vor. Bei l

mechanischen Maschinen und Vorrichtung

ist das vielleicht nicht in so eleganter Weis

und so leicht möglich. Um so wichtiger ist

die oben erwähnte Forderung durchzuführen.

WJPOf EITSTEHT BN PAMiKBfiAltD'
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Das Reichsversicherungsamt hat den Berufs¬

genossenschaften die Aufgabe gestellt, An¬

gaben zur Schuldfrage zu machen. Es ist

selbstverständlich, daß Klagen über Leicht¬

sinn, Unduldsamkeit und Nachlässigkeit des

Arbeiters gegenüber Unfallgefahren solange
ohne Wirkung bleiben müssen, wie der Ab¬

lieferung ungeschützter Maschinen und Ap¬
parate nicht entgegengetreten wird. Zu dem

Zweck aber müßten sich die in Betracht kom¬

menden Maschinenindustrien wesentlich anders

einstellen, als sie das bisher getan haben. Denn

es ist schließlich der Grund dafür, daß zahl¬

reiche Unfälle überhaupt e~st möglich werden.

Es ist zwar festgestellt worden, daß häufig
Arbeitnehmer für die /u ihrem eigenen
Schutz angebrachten Schutzvorrichtungen
kein Verständnis haben, indem sie Schutz¬

vorrichtungen beseitigen, unwirksam machten

oder ihre Anbringung als nicht notwendig er¬

klärten. Aber das ist gegen früher doch

schon wesentlich anders geworden. Als ich

vor fast 30 Jahren mein „praktisches Jahr"

in einer Werkzeugmaschinenbauanstalt absol¬

vierte, passierte es mir, daß der Inhaber

jener kleinen Fabrik, von dem ich für die

Arbeit an der Drehbank eine Schutzbrille

erbat, antwortete: „De Oogen werden Ihn nich

jleich auslocfen". Damals „genierte man

sich" eben, ein Schutzhilfsmittel zu fordern,
das die Fabrik vorhalten mußte. Jetzt ist

das doch schon wesentlich anders geworden.
Es ist auch leichter, gegenüber unverständigen

funfallsichere
tfolziriile od.leifern

Bild 21
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Bild :ß

Unternehmern und Betriebsleitern jetzt etwas

ZU unternehmen. Und hier liegen gerade Auf¬

gaben der Gewerkschaften und des Betriebs¬

rates vor, in denen sie wirksam eingreifen
können. Sie können einmal auf die Unter¬

nehmer, sodann aber auch auf die Arbeiter

erzieherisch wirken. Wo aber die Arbeiter

nicht erzogen sind, wird naturgemäß der

Betriebsingenieur oder der Inhaber des Be¬

triebes in dieser Hinsicht das Vorbild ab¬

geben. Ist er, der die Kenntnisse und die

Einsicht von der Notwendigkeit ener¬

gischen Kampfes gegen die Betriebsunfälle

haben muß, von dieser Aufgabe durch¬

drungen, so wird er auch bei der Arbeiter¬

schaft keinen großen Widerstand gegen

seine Fürsorge finden.

Um so unverständlicher ist es, wenn

zwar gegen gefahrbringende Einrichtungen
auf Grund der Unfallverhütungsvor¬
schriften in den Betrieben selbst einge¬
schritten wird, aber der Herstellung ge¬
fährlichster ungeschützter Maschinen kein

Einhalt geboten werden soll. Eine selbst¬

verständliche Konsequenz der Gewerbe¬

aufsicht ist die Straffälligkeit des Ver¬

triebes ungeschützter Maschinen.

Die Gewerkschaften müßten in dieser

Hinsicht noch viel mehr Energie ent¬

wickeln. Es erscheint dringend notwendig,
gerade in dieser Beziehung noch wesent¬

liche Aufklärungsarbeit zu leisten.

301

43



I.

\
t_^f fllW

iw^

»
i*i

/•

>*i

hlICHImitdem
Ilihkenschieben

Bild 50

Erziehung der Arbeiterschaft durch Unfall¬

verhütungsbilder.

Unfallgefahr und Unfallverhütung ist ein

überaus komplizierter Fragehaufen. Während

große Teile der Unternehmerschaft keine

wirksamen Vorbeugungsmaßregeln wünschen,

die sie selbst treffen könnten, sind sie doch

sehr bemüht, der „Gegenpartei*4 (leider) mit

guten Lehren zu Hilfe zu kommen. Zwischen

den Vorsitzenden der Nahrungsmittel-
Industrie-Berufsgenossenschaft und des Ver¬

bandes der deutschen Berufsgenossenschaften
wurde 1924 ein Abkommen getroffen, daß die

von der Nahrungsmittel - Industrie - Berufs¬

genossenschaft erhobene Forderung des Er¬

lasses eines Maschinenschutzgesetzes solange

zurückgestellt werde, bis man beurteilen könne,

ob die im Jahre 1922 ins Leben gerufene
Zentralstelle für Unfallverhütung des Ver¬

bandes der deutschen Berufsgenossenschaften
imstande sei, auf dem Wege privater Ein¬

wirkung auf die Maschinenindustrie eine

Aenderung zu erzielen, daß diese nur ge¬

schützte Maschinen auf den Markt bringt. Es

hat sich aber gezeigt, daß auf gütlichem Wege
nichts zu erreichen ist, so daß alle Einsich¬

tigen zu der Ueberzeugung gekommen sind,

daß nur eine gesetzliche Regelung der An¬

gelegenheit zum Ziele führen könne. Das ist

schon aus dem Grunde zu fordern, um auch

formell klares Recht zu schaffen. Inzwischen

hat man versucht, durch Belehrung der Ar-

MM

beiter mit Hilfe des Bildes Erfolge zu erzielen.

Es gibt eine Unfallverhütungsbild - G. m. b. H.

der Zentralstelle für Unfallverhütung beim

Verbände der deutschen Berufsgenossen¬

schaften. Diese hat schon eine große Zahl

Bilder herausgegeben, die in den Betrieben

aufgehängt werden und der Arbeiterschaft

immerwährend vor Augen führen sollen, wo

Gefahren lauern und wie diese zu vermeiden

sind.

Es ist sicher, daß durch Aufklärung unter

den Arbeitern manches erreicht werden kann,

was auf anderem Wege nicht erzielbar ist.

Aber es trifft doch nicht den Kern der Sache.

Wenn wir deshalb die verschiedenen Bilder

betrachten, so müssen wir uns darüber klar

werden, ob sie denn überhaupt wirksam sein

können. Wir haben zu dem Zweck eine große
Reihe Bilder hier wiedergegeben. Soweit es

sich bei diesen um gute, angebrachte und

nicht oberlehrerhafte Belehrung handelt, bei

der auch die Gefahren hervorgehoben werden,

in die sich die Arbeiter selbst begeben, sind

solche Bilder berechtigt. Ich mochte deshalb

auf eine Reihe dieser Bilder aufmerksam

machen, die durchaus wirksam sein können,

deren Aushang berechtigt ist und auf die man

die Arbeiter und Angestellten mit gutem Ge¬

wissen hinweisen und sie ersuchen darf, diese

Lehren zu beherzigen. Ich rechne dazu die

Bilder: 2, 5, 10, 26, 27, 30, 38, 43, 53, 59, 01.

Die Nummern der Bilder sind diejenigen, unter

Tragt
Kopfhauben!

Bild 34



denen sie von der Herausgabestelle bezeichnet
werden. Diese Bilder aind alle in gutem Sinne
belehrend und müssen auf diejenigen wirken,
die einer Belehrung zugänglich sind, und das
sind doch immerhin große Teile der Arbeiter¬
schaft. So ist das Bild 2 meines Erachtens
eines der eindrucksvollsten Bilder und veran¬

schaulicht eine Sache, die durch Belehrung
und eindringliche Warnung vermieden werden
kann. Die Gegenüberstellung der kleinen

Mühe, sich bei die Augen gefährdeten Ar¬

beiten der Schutzbrille zu bedienen, und der

Folgen, das nicht getan zu haben, ist aus¬

gezeichnet erdacht und dargestellt Dieses Bild

ist meines Erachtens eines der besten und in der

Form gelun¬
gensten, der

ernsten Würde

dieser Darstel¬

lung kann sich

kein Mensch

entziehen.

Auch das Büd

5 dürfte recht

wirksam sein,

weniger wegen

der Darstel¬

lung, die ei¬

gentlich schon

zu verworren

und zu ver¬

schwommen

ist, als wegen

derausgezeich¬
neten Beschrif¬

tung und der

prägnanten
Klarheit der

Mahnung:
,,Unter schwebenden Lasten lauert der Tod44.

Auch die Abtrennung der beiden Teile dieses

Satzes ist in glücklichster Weise getroffen.
Darum wird dieses Bild überall große Beach¬

tung finden. Das Büd 10 (Ein Arbeiter will einem

andern einen ins Auge geratenen Gegenstand
entfernen. Das Bild warnt „Diese wohlgemeinte
Hilfe verschlimmert häufig das Uebel'4) stellt

pinen Vorgang dar, der fast alltäglich ist. Es ist

nn sich nicht gerade hervorragend, aber doch im

?uten Sinne belehrend, und die Arbeiter werden

auf eine Sache hingewiesen, die sie gewöhnlich
nicht wissen können, die überhaupt in den brei¬

testen Kreisen unbekannt ist. Eine solche Mah¬

nung würde sogar in aller. Familien von Wert

sein, Bild 26 rügt eine außerordentlich verbreitete

Unsitte, das achtlose Wegwerfen gefährlicher
Gegenstände. Es trifft allerdings nur einen

Teil einer großen Unsitte, der die Menschen

Jonen, nämlich Gegenstände, die sie nicht

mehr brauchen, irgendwo hinzuwerfen. Es ist

<*ine Angelegenheit der Erziehung, darauf hin¬

zuwirken, daß die Menschen Gegenstände nicht

•infach hinwerfen, wie das besonders in Amerika

mit ganz unglaublicher Rücksichtslosigkeit ge¬
schieht. Zur guten Erziehung gehört schon, daß

man es in seiner eigenen Wohnung nicht tut;
der Sozialmensch aber sollte sich daran ge¬
wöhnen, das auch außerhalb der Wohnung nicht

zu tun. Man erinnere sich an die Verschmutzung
öffentlicher Parks und Wälder, wie sie nament¬

lich in und um Großstädte beobachtet und be¬

klagt wird. In Berlin hat kürzlich erst eine

Zeitung mit 70 Arbeitslosen Wi Wochen lang
den Grunewald von Papier und anderen Gegen¬
ständen reinigen lassen, die von den Au»*

flüglern achtlos weggeworfen wurden. Jeder

Ausflügler müßte sich eigentlich über diesen
Unrat ärgern, zu dessen Häufung er selbst bei¬

trägt. Aber die

Menschen ha¬

ben noch nicht

genügend so¬

ziales Empfin¬
den, um auch

das, was ihnen

nicht als per¬
sönliches Ei¬

gentum gehört,
woran sie aber

doch als Mit¬

glieder der Ge¬

sellschaft be¬

teiligt sind,
ebenso zu ach¬

ten und zu

schützen und

demgemäß
auch so zu be¬

handeln, wie

ihr persön¬
liches Eigen¬
tum. Jemand,

der so denkt, kann unmöglich Obstreste so

auf die Straße werfen, daß seine Mitmenschen
dadurch gefährdet werden, er wirft auch kein

Papier oder irgendwelche andern Gegenstände
achtlos auf den Boden, verschmutzt diesen da¬

durch, verschandelt das Straßen- und das Land¬

schaftsbild, schädigt nicht Mitmenschen durch
Hinwerfen spitzer, scharfer, rollender, glitschiger
und anderer Gegenstände, und wird schließlich
auch nicht einen brennenden Tabaksrest acht¬
los wegwerfen. Es wäre gerade Aufgabe der

Schule und der Familie, in dieser Beziehung das

Verantwortungsgefühl jedes Menschen zu stär¬

ken und damit auch seine soziale Denkweise zu

fördern. Denn aus der Gewohnheit heraus, ge¬
wisse Dinge nicht zu tun, entwickelt sich eine

gute Tradition, die der Menschheit zugute
kommt, und die hierzulande immerhin schon

ganz anders entwickelt ist als in einem so jungen
Reich wie Amerika, wo auch der Sozialmensch

allgemein noch gewissermaßen in seinen Flegel¬
jahren steckt. Bieten doch solche Vorkomm¬

nisse immer wieder Gelegenheit zu Anschlägen
auf die persönliche Freiheit der Menschen. Der
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weggeworfene Zigaretten¬
stummel als Brandursache

gibt Agitationsstoff gegen

Tabak und Nikotin, ebenso

wie man alle möglichen un¬

gewissen und denkbaren

Möglichkeiten, die der

Alkoholgenuß bieten könn¬

te, dazu benutzt, in die

persönliche Freiheit jedes
einzelnen tief eingreifen zu

wollen, bloß weil der Miß¬

brauch einer Sache auch

unangenehme Folgen hat.

Aus alledem ergibt sich,

daß auch das Bild 26, d

die Folgen de*s achtlosen

Beiseitewerfens eines bren¬

nenden Gegenstandes dar¬

stellt, durchaus gut und

richtig ist. — Das Bild 27 hängt mit dem Bilde 10

insofern zusammen, als es einen alltäglichen

Vorgang, gegen den die Gewohnheit abstumpft,

als Gefahrenquelle aufweist. Auch das Bild 30

gehört zu den Bildern, die berechtigt sind und

die Vorkommnisse betreffen, bei denen eine

Warnung und nur die persönliche Vorsicht jedes
einzelnen Beteiligten helfen kann, während eine

Schutzvorrichtung dagegen wohl unmöglich ist.

Bild '35 gehört in die Reihe der Bilder 2, 10 und

27. Allerdings ist es ein wenig schroff insofern,

als man jemanden für seine gute Absicht ja
schließlich nicht so schroff begegnen soll.

DAS IST DIE FOLGE

ites» eine streuteNägeiaus
$t?and^büsstiimfänJünfaw

SCHLECHTEN STAPELNS

Bild >0

Immerhin könnte gerade diese Uebertreibt

dazu beihelfen, daß sich der Betrachter mit d

Bilde etwas beschäftigt, wenn auch nicht g

zustimmend. Bild 38 betrifft ebenfalls eine dei

kleinen alltäglichen Lehren, die wegen ihn r

scheinbaren Unbedeutenheit so gern außer arht

gelassen werden. Durchaus gut ist das Bild 43,

bei dem allerdings auch noch andere Morie nte

als die bloße persönliche Unachtsamkeit -

Rolle spielen. Zwar mag Bequemlichkeit d

verführen, schlecht, zu hoch und zu steil

stapeln, aber meistens ist es doch auch d»

Wunsch, sich Unannehmlichkeiten mit Vor¬

gesetzten zu ersparen, indem man eben ur/

zubringende Sachen zu hoch aufschichtet,

sie aus dem Wege zu räumen. Ein F

dem nur Warnung helfen kann und des!

das Bild angebracht ist, ist das unter 53 ci

gestellte, bei dem die Schrift schon ur nz

überflüssig ist, weil das Bild für sich sei)

spricht. Kleine Unachtsamkeiten mit schw<

Folgen zeigt das Bild 59. So sehr man _*n-

nehmen müßte, daß Verladearbeiter, die

taglich mit den Dingen zu tun haben.

Gefahren ungesperrter Drehscheiben kenn

so unverständlich ist es, daß gerade hier d>-

Vorsicht so oft außer acht gelassen v ird.

Diese Drehscheiben gehören zu den gefal
liebsten Fallen namentlich für diejenigen,
sie nicht genug kennen. Eine Warnung

sie das Bild ausspricht, ist gut und

bracht. Das Bild 61 betrifft nicht bloß ti-

Streckenarbeiter, sondern fast jeden Grc

Städter. Leider ist es gerade in den

erwähnten Fallen schwierig, auf die von

chen Vorfällen Bedrohten einzuwirken. I;

das Bild kann zumeist an den gefährd>
Stellen gar nicht gezeigt werden.

Auch unter den anderen Bildern gibt

noch manche, die beherzigenswerte Lehn

aussprechen und sogar in guter und wirk

voller Form zur Anschauung bringen.
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Bild 53

die Umstände sind vielfach ungünstig für ihren

lirfolg. So dürfte das Büd 44 (ein Vorgang beim

Beiaden von Erntewagen), so beherzigens¬
wert es auch für alle Beteiligten ist, nirgends
wirksam sein können, weil es keine Stelle gibt,
wo es mit Erfolg angebracht werden kann.

Aehnlich ist es mit den Bildern 60 und 71

Das letzte Bild stellt — übrigens nicht

sonderlich geschickt und anschaulich

gezeichnet — einen Vorgang dar, der

leider sehr verbreitet ist. Um Erd-,
Kohlen- und andere Wände abzu¬

tragen, wird fast immer unterhöhlt,

so daß schwere Unglücksfeile auch

dabei fast alltäglich passieren. Aber

wo soll ein Bild hängen, das vor den

folgen des Unterhöhlens warnt? Mit

der Beantwortung dieser Frage ergibt
-ich, daß das Bild wirkungslos bleiben

muß. Die späteren Bilder sind fast

durchweg auf spezielle Fälle und Ar¬

beiten zugeschnitten und fast all«

nicht so eindrucksvoll, daß beson¬

deres dazu zu bemerken wäre. Im

allgemeinen sind auch die die elek¬

tischen Unfälle darstellenden Bilder

zu wenig überzeugend, als daß si~

nennenswerte Wirkung ausüben könn¬

ten. Hier treten übrigens di? vorge¬

schriebenen Schutzmaßnahmen, wie

sie durch die VDE in mustergültiger
&'eise seit Jahrzehnten ausgebildet
werden, in scharfe Konkurrenz zu den

Bildern, die meist nicht nöig sind,

^enn jene befolgt werden.

Es steht also außer Frage, daß

Infallverhütungsbilder ihre Wirkung

in können. Aber es liegt immer die

Gefahr vor, eine solche Sache totzu-

tzen und sie auf Umstärde und

alle zu übertragen, auf die sie nicht

paßt. Das ist auch der

Grund dafür, weshalb

sich viele Einsichtige
von der Unfallverhütung
durch Bilder gar nichts

versprechen. Mag das

auch über das Ziel hin¬

ausschießen, so sind

doch viele Bedenken zum

großen Teil berechtigt.
Das um so mehr, als

gegen manche Bilder

überhaupt erhebliche Ein¬

wände zu erheben sind.

Welchen Sinn soll es z. B.

haben, in dem Bilde 34

die Skalpierung einer Ar¬

beiterin durch eine Welle

anzudeuten, wenn Schutz

gegen solche Wellen, wie

es z. B. die Nahrungs¬
mittel - Industrio - Berufsgenossenschaft vor¬

schreibt, indem sie die Verschalung von Wellen

an Arbeitsmaschinen verlangt, leicht möglich
ist? In dem letzten Bericht dieser Berufs¬

genossenschaft ist ein solcher Fall gerade be¬

handelt. Der technische Aufsichtsbeamte hatte

bei einer Revision mündlich und schriftlich die

! 59
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trachtet nicht
aufdieGefahr
durdi dennrofu

Bild 60

Verschalung oder Umwehrung einer im Ver¬

kehrsbereich laufenden Transmissionsweile aus¬

drücklich verlangt. Das war nicht geschehen,
und so wurde dann nachher eine Arbeiterin von

einer Welle erfaßt und getötet. In diesem Falle

ist übrigens ausnahmsweise einmal eine Be¬

strafung des Unternehmers (zu vier Monaten

Gefängnis) erfolgt. Man kann doch von einer

Arbeiterin nicht verlangen, sich gegen eine Ge¬

fahr, deren Beseitigung Aufgabe des Unter¬

nehmers ist, durch Tragen eines Kopfschutzes
zu schützenl Denn wer soll denn diesen bereit¬

stellen? Wer bezahlt überhaupt die vielfach

geforderte enganliegende Kleidung der in

einem gefährlichen Betriebe Beschäftigten? Es

ist doch eigentlich ein Armutszeugnis für die

hochentwickelte Maschinenindustrie, daß sie

nicht einmal in der Lage ist, Maschinen bereit¬

zustellen, die solche Gefahren nicht darbieten,

während sie sonst zur Erreichung irgendeines

kleinen wirtschaftlichen Vorteils außerordentliche

geistige Anstrengungen erfolgreich vollbringt.
Aehnliches gilt daher auch von dem Bilde 3.

Auch das Büd 28 fordert in dieser Hinsicht zur

Kritik heraus. Wo richtige Leitern und Tritte

zur Verfügung stehen, wird sich niemand statt

dieser eines wackligen und höchst unbequemen
Bierfasses bedienen, um von da aus auf schma¬

lem Fensterbrett die Fenster putzen zu wollen.

Uebrigens ist gerade dieses Bild (28) eines der¬

jenigen, das einen Unfall recht ungeschickt
darstellt; auf viele wirkt es geradezu lächerlich!

Zahlreiche Bilder fordern zur Kritik deshalb
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heraus, weil sie verwirrend wirken und Ge¬

fahren künstlich darstellen, die gar nicht vor¬

liegen. In erster Linie muß man immer fordern,
daß erst alle Schutzvorrichtungen vorgeschrie¬
ben und geschaffen sein müssen, ehe man dar¬

über hinaus von dem Arbeiter oder Ange¬
stellten selbst sonderliche Aufmerksamkeit und

Selbsthilfe gegen bestehende Gefahren fordern

kann. Zweifellos gibt es zahlreiche Unvor¬

sichtige, die z. B. aus irgendeinem Grunde die

Schutzvorrichtungen an gefährdeten Stellen

entfernen. Gewöhnlich geschieht das aus An¬

laß irgendeiner Störung. Dann bleiben die

Schutzvorrichtungen oftmals von den Ma¬

schinen weg, weil der Arbeiter zu bequem ist,
sie wieder anzubringen. Oftmals auch hindern

sie ihn bei der bequemen Ausführung einer

Arbeit Aber dagegen gibt es doch schließlich

Mittel. Wenn sich Schutzvorrichtungen nicht

ohne weiteres entfernen lassen, so ist damit

schon ein gewisser Schutz gegen ihre Ent¬

fernung gegeben. Andererseits kann aber auch

durch technische Mittel dafür gesorgt werden,
daß Maschinen, von denen Schutzvorrichtungen
entfernt und nicht wieder angebracht wurden,

gar nicht in Betrieb gesetzt werden können. Es

bieten sich also der Technik Möglichkeiten, von

vornherein Gefahren vorzubeugen. Warum

geschieht nicht dieses, warum will man viel¬

mehr auf dem Umwege über künstlich ge¬

schaffene Gefahren diese erst wieder beseitigen?

Nun aber zu der Frage der nicht vorhan-

Büd bl



denen Gefahren, vor denen Bilder schützen

wollen. Der technische Aufsichtsdienst der

Nahrungsmittelindustrie-Berufsgenossenschaft,
die in bezug auf Unfallverhütung geradezu
vorbildlich ist, hat festgestellt, daß die Be¬

hauptung des Vereins gegen Alkoholmiß¬

brauch, ein sehr großer Teii der Unfälle sei

auf Alkoholgenuß zurückzuführen, gar nicht

zutrifft, daß tatsächlich die jahrzehntelangen
Erfahrungen gerade in dieser Berufsgenossen¬
schaft keinen Anhalt für einen Zusammenhang
zwischen Alkoholverbrauch und UnfallUrsache

erkennen lassen. Das besagt nicht etwa, daß

Alkoholmißbrauch keine Unfälle hervor¬

bringen könne, sondern nur, daß in Deutsch¬

land heute ein solcher Zusammenhang nicht

mehr besteht. Das heißt doch also nichts

anderes, als daß der Alkoholmißbrauch

während der Arbeit in Deutschland heute

nicht mehr merklich vorhanden ist. Warum

kämpft man gegen eine Gefahr, die man gar

nicht nachweisen kann? Die Unternehmer tun

es, weil man ihnen da einen Prügelknaben
offeriert, den sie vorschicken können und der

eigne Schuld von ihnen abnimmt,

Bilder aufzuhängen, die die Kritik der Ar¬

beiter in dem Sinne herausfordern, daß sie

sagen, es ist doch Aufgabe des Unternehmers,

dagegen die entsprechenden Schutzmittel

bereitzustellen (Bilder 3,28, 34,69), ist in jedem
Falle besonders gefährlich, denn damit wird

der Wert dieser Bilder völlig in Frage gestellt

Bild 69

Bild 71

und die ganze Unfallverhütung durch Bilder

diskreditiert.

Man hat übrigens bei Borsig in Lehrlings¬
klassen einmal versucht, die Wirkung der

Unfallverhütungsbilder festzustellen. Es hat

sich dabei ergeben, daß einige der Befragten
sich gänzlich ablehnend gegen die Bilder und

Plakate ausgesprochen haben. Mag bei

diesen vielleicht eine antisoziale Einstellung
eine Rolle spielen, so sind doch die Bedenken

gegen manche Bilder durchaus angebracht.
Angesichts der großen Wichtigkeit, kern

Mittel unversucht zu lassen, die Unfälle zu

vermindern, muß natürlich auf die Herstellung
der Bilder die größte Sorgfalt verwendet

werden. Es ist verständlich, daß das zuerst

nicht immer gleich und gut gelingt. Es ist

bemerkenswert, daß es doch viel Künstler

gibt, die sich mit Fragen der Werbung erfolg¬
reich beschäftigt haben und beschäftigen, daß

aber in Beziehung auf Soziales noch außer¬

ordentlich wenig vorhanden ist, und daß es

wenig Künstler gibt, die für solche Dinge das

richtige Gefühl haben. Das hängt natürlich

damit zusammen, daß Industrie und Handel

wohl für Werbezwecke massenhaft Geld übrig

haben, daß aber für Sozialangelegenheiten
nichts ausgegeben wurde und daß sich des¬

halb Künstler auf solche Aufgaben nicht ein¬

gestellt haben, weil für sie kein Zwang dafür

vorlag. Wer diese Leute hungern läßt, darf

sich darüber natürlich nicht beklagen.
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Es ist in meinen kritischen Ausführungen
schon des öfteren darauf hingewiesen worden,
daß zahlreiche Bilder deshalb zur Unwirksam¬

keit verdammt sind, weil man sie den Beteiligten
nicht am rechten Ort und zur rechten Zeit nahe¬

bringen kann. Es hat natürlich keinen Zweck,

irgendwelche Kosten auf solche Bilder zu ver¬

wenden. Da müssen eben andere Mittel gesucht
und erdacht werden. Wo aber Bilder von

Wirksamkeit sein können, muß auf ihre Her¬

stellung die allergrößte Sorgfalt verwendet

werden. Schrift, Größe der Bilder, die Text¬

wahl, Aufhängung und alles was damit zu¬

sammenhängt, der Takt bei der Wahl der Dar¬

stellung und der Schriftauswahl spielen für die

Wirksamkeit die größte Rolle. Der schon er¬

wähnte Versuch bei Borsig gibt darüber lehr¬

reiche Aufschlüsse. Seine Ergebnisse sind ja
im „Reichsarbeitsblatt" von Dr. Hubert Hilde¬

brandt veröffentlicht worden (Nummer 31 vom

16. August 1926), In dieser Veröffentlichung ist

vieles Beherzigenswerte und Gute mitgeteilt,
während sich gegen anderes vieles einwenden

läßt. Namentlich erscheint es wohl ganz falsch,

die Bilder „geschlossen" aufzuhängen. Man

sollte im Gegenteil stets nur die für eine

spezielle Arbeit wichtigen Bilder an der Ar¬

beitsstätte aufhängen, wo die betreffende Arbeit

vorgenommen wird. Eine Häufung von Bildern

lenkt die Aufmerksamkeit von der Hauptsache
ab oder verhindert überhaupt, daß die Bilder

betrachtet werden. Der moderne Mensch wird

in Zeitschriften und im Kino mit soviel opti¬
schem Stoff überschüttet, daß er nur Wirkungs¬
volles freiwillig betrachtet, und auf die Frei¬

willigkeit kommt in diesem Falle alles an. Die

von Hildebrandt geforderte Rahmung der Bilder

(um eine größere Beachtung zu schaffen) ist

völlig überflüssig und noch dazu durchaus un¬

künstlerisch. Wo die Bildflüche zu Ende ist,

hört das Bild eben auf, da ist der „Rahmen",

der früher ja überhaupt oftmals zur Haupt¬
statt zur Nebensache wurde. Richtig und gut

ist dagegen, was Hildebrandt in bezug auf die

Darstellungsweise sagt, nämlich, daß solche

Bilder „leicht verletzend und abstoßend wie

lächerlich wirken". Er sagt ferner mit Recht:

„Nur die genaue Kenntnis der Stimmung in

den Arbeiterkreisen und die ihr entsprechende
Wahl von Maßnahmen verbürgt einen Erfolg.
Denn die Unfallverhütungsbestrebungen sind

zum großen Teil eine Erziehungsfrage. Zum

letzten: allerdings nur unter den mitgeteilten

Beschränkungen!'4 Hildebrandt fordert für dit*

Unfallverhütung auch noch Demonstrationen

und Vorträge darüber. Er wünscht an Hand

von Demonstrationen und Modellen die Ar¬

beiterschaft über gewisse mechanische und

andere Dinge aufzuklären. Vielleicht wäre es

allerdings am besten, wenn von Zeit zu Zeit,

namentlich aus Anlaß größerer Unfälle, diese

in größeren Betriebsversammlungen von dei

Werkleitung selbst besprochen und klargelegt
würden. Daran müßte sich die Darstellung dei

Lehren schließen, die aus solchen Unfällen ge¬

zogen werden müssen. Soll das allerdings ein.

Werkleitung tun können, so muß sie selbstver¬

ständlich selbst von dem ernsthaften Beatreben

erfüllt sein, alles aufzubieten, um ihre Mit¬

arbeiter vor Gefahren zu schützen. Sie muß

durch eigene Tatkraft zeigen und beweisen, dab

sie auch wirklich handelt. Aber daran fehlt es

ja leider so oft, sonst würde das Vertrauen dei

Arbeiterschaft viel größer und ein Verständnis

volles Zusammenarbeiten viel häufiger sein.

Wichtig ist nun, daß jedermann bei der Un¬

fallverhütung mithilft. Denn jeder ist daran be¬

teiligt und jeder kann zur Besserung der Vei

hältnisse beitragen. Gerade die Zahlen zu

Beginn meiner Ausführungen liefern den bün¬

digsten Beweis für die Notwendigkeit solcher

Mitarbeit aller für alle.

Zur Statistik der Unfall- und Invalidenversicherung.
Von Gustav Hoch- Hanau.

Die Nach Weisungen über die gesamten

Rechnungsergebnisse in der Unfallver¬

sicherung und über die Geschäfts- und Rech¬

nungsergebnisse in der Invalidenversicherung:
beide Nachweise für das Geschäftsjahr — 1924

sind jetzt endlich veröffentlicht. Und zwar im

2. Heft der Amtlichen Nachrichten des Reichs¬

versicherungsamts. Das Heft trägt das Datum:

15. Februar. Es ist nicht weniger als sieben

Monate später erschienen. Die Verzögerung
ist wohl auf besondere Umstände zurückzu¬

führen, so daß in Zukunft das zweite Heft

jener Nachrichten mit den Nachweisungen
pünktlich herauskommen wird.

Aber auch das befriedigt nicht, da dann

noch immer 13 Monate zwischen dem Ende

des Bei fchtsjahres und der Veröffentlichung

der Zahlen liegen. Hierin ist leider nicht dir

notwendige Besserung zu erwarten. In dei

neuen Anleitung zur Aufstellung der Nach¬

weisung aus der Unfallversicherung (vom
26. April 1926) ist vorgeschrieben, daß die B

rufsger>ossenschaften die Angaben — wie bis-

her, so auch fernerhin — dem Reichsversiche¬

rungsamt bis zum 1. September des folgenden
Jahres nach dem Berichtsjahre zustellen sollen.

Das Reichsversicherungsamt wird dann mu

seiner Bearbeitung der Zahlen nicht vor d

Ende des Jahres fertig sein. Frühestens könnt

demnach die Nachweisungen im ersten H

des nächsten Jahres enthalten sein, wie i4

früher der Fall war.

Da die Nachweisungen nur dann ihren volle;

Wert haben, w?enn sie möglichst schnell, spe«
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testens in der Mitte des Jahres nach dem Be¬

richtsjahre, bekannt werden, so sollte das

Reichsarbeitsministerium auf eine frühere Ein¬

sendung der Zahlen an das Reichsver¬

sicherungsamt drängen. Die frühere

Einsendung muß bei einer zweckmäßigen Vor¬

bereitung zu erreichen sein.

Für die jetzigen Nachweisungen sind noch

die Anleitungen aus den Jahren 1912 und 1913

maßgebend. — Um einen Vergleich der Zahlen

aus dem letzten Jahre mit denen aus der Vor¬

kriegszeit zu ermöglichen, sollen durchweg die

Zahlen des Jahres 1913 hinzugefügt werden.

Jedoch darf bei dem Vergleich nicht der in¬

zwischen eingetretene Verlust an Land und

Leuten unberücksichtigt bleiben.

Zur Durchführung der reichsgesetz¬
lichen Unfall Versicherung bestanden 66 (68)

gewerbliche Berufsgenossenschaften (BGen.) mit

14 (14) Zweiganstalten, 45 (49) land- und forst¬

wirtschaftliche BGen., zusammen 111 (117)

BGen.; 498 (561) staatliche Ausführungsbehör¬
den und solche von Gemeinden.

Zur Durchführung der reichsgesetz¬
lichen Invaliden Versicherung bestanden

42 (41) Landesversicherungsanstalten (LVAn.)
und Sonderanstalten. Hier zeigt sich die Be¬

deutung des Umstandes, daß die Versicherungs¬

träger gebildet sind in der Unfallversicherung
nach Berufsgruppen, in der Invalidenversiche¬

rung nach Bezirken. Die Folge davon ist, daß

in der Unfallversicherung nicht weniger als

111 BGen, vorhanden sind gegenüber 30 LVAn.

in der Invalidenversicherung.

Im Diensteder BGen. waren 1196(1305)

Mitglieder der Genossenschaftsvorstände, 5171

(5951) Mitglieder der Sektionsvorstände, 20 743

(22 724) Vertrauensmänner, 4505 (4929) Verwal¬

tungsbeamte, 456 (449) technische Aufsichts¬

beamte.

Im Dienste der LVAn. und Sonder¬

anstalten waren 305 (350) Mitglieder der Vor¬

stände, 43 (66) Hilfsarbeiter der Vorstände,

3433 (3102) im Kassen-, Bureau- und Kanzlei¬

dienste Beschäftigte, 335 (344) in anderen Dien¬

sten Beschäftigte, 538 (493) Ueberwachungs-

beamte, 604 (630) Mitglieder der Ausschüsse,
3287 (2304) in Heilstätten, Genesungsheimen

usw., Invalidenhäusern und Waisenhäusern Be¬

schäftigte, 190 (1863) Markenverkaufssteilen.

In den BGen. ist die Zahl der Verwal¬

tungsbeamten um 400 zurückgegan¬

gen, in den LVAn. usw. die Zahl der Be¬

schäftigten im Kassen-, Bureau- und Kanzlei¬

dienst um 300 gestiegen. Freilich ist

auch die Zahl der BGen. in derselben Zeit von

117 auf 111 zurückgegangen, die Zahl der

LVAn. und Sonderanstalten dagegen von 41

auf 42 gestiegen.

Erfreulich ist, daß in den BGen. eine größere
Zahl von technischen Aufsichts¬

beamten tätig ist. Das genügt aber noch

nicht. Denn abgesehen davon, daß im allge¬
meinen mehr technische Aufsichtsbeamte sein

sollten, um den Schutz gegen Unfälle sorg¬

fältig zu überwachen, haben noch immer ver¬

hältnismäßig viele landwirtschaftliche BGen.

keinen einzigen technischen Aufsichtsbeamten.

Versichert waren in den gewerb¬
lichen BGen. 794 928 (828 335) Betriebe mit

8 839 085 (9 476 233) Vollarbeitern, in den 1 a n d~

und forstwirtschaftlichen BGen.

4 614 296 (5 485 800) Betriebe mit 14 232448

(17 403 000) Versicherten.

Die Zahl der V o 11 a r b e i t e r ist so er¬

mittelt worden, daß auf je 300 Arbeitstage
1 Vollarbeiter gerechnet wurde.

In der Invalidenversicherung fehlen

überhaupt die Zahlen der Versicherten.

Das ist ein großer Mangel, da manche An¬

gaben, z. B. die über die Höhe der Verwaltungs¬
kosten, am besten gerade in bezug auf die Zahl

der Versicherten gewürdigt werden können. Es

liegt nahe, hier die Zahl der Vollversicherten

in ähnlicher Weise auszurechnen, wie in der

Unfallversicherung die Zahl der versicherten

Vollarbeiter: nämlich dadurch, daß wir die Zahl

der entrichteten Wochenbeiträge durch 52

teilen.

Danach waren in der Invalidenver¬

sicherung 12 031826 (15 664 918) Vollver¬

sicherte. Die Zahl für 1924 ist jedoch etwas zu

gering, da in diesem Jahre die Zahl der Wochen¬

beiträge für Ausländer nicht festgestellt worden

ist. Es darf aber wohl erwartet werden, daß

wir in Zukunft auch diese Zahlen erhalten, wie

es im Jahre 1913 geschehen ist.

Die einzelnen gewerblichen BGen.

sind sowohl nach der Zahl der versicherten

Betriebe als auch nach der Zahl der versicherten

Vollarbeiter sehr verschieden. Die höchste

Zahl der versicherten Betriebe — 77 167 — hat

die BG. für den Einzelhandel, die niedrigste
— 157 — die Privatbahn-BG. Für die ver¬

sicherten Vollarbeiter dagegen hat die

höchste Zahl — 866968 — die Knapp-
schafts-BG., die niedrigste — 6834 — die

BG. der Schornsteinfegermeister. Ob so kleine

BGen. zweckmäßig sind?

Für die landwirtschaftlichen Berufs¬

genossenschaften beruhen die Zahlen der ver¬

sicherten Betriebe und der versicherten Be¬

schäftigten entweder auf dem Ergebnis der

landwirtschaftlichen Betriebsstatistik vom Jahre

1907 oder auf Schätzungen. Sie haben daher

nur einen bedingten Wert. Hier finden wir die

höchste Zahl der versicherten Betriebt*

— 524 000 — und zugleich auch der versicher¬

ten Beschäftigten — 1303000 — bei der Rhei¬

nischen landwirtschaftlichen BG., die nie¬

drigsten Zahlen — 1631 Betriebe mit 3500

Beschäftigten — bei der BG. der Bremischen

Landwirte. Also auch hier verhältnismäßig
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kleine BGen. Im Jahre 1925 ist aber eine Ver¬

besserung eingetreten: Durch die Verordnung
über die Zusammenlegung der Thüringischen
landwirtschaftlichen BGen. vom 2. April 1925

sind die acht Thüringischen landwirtschaftlichen

BGen. mit Wirkung vom 1. Januar 1926 an zu

einer Ostthüringischen und einer Westthürin¬

gischen land- und forstwirtschaftlichen BG.

vereinigt worden.

Für die einzelnen LVAn. fehlen so¬

gar die Zahlen der entrichteten Wochenbeiträge,
so daß ein einigermaßen sachgemäßer Ver¬

gleich des Umfanges der verschiedenen LVAn.

unmöglich ist.

In der Unfallversicherung betrugen
die Einnahmen an Umlagebeiträ¬

gen und Prämien 203,65 (195,77) Millionen

Reichsmark; in der Invalidenversicherung war

die Einnahme aus Beiträgen 362,5 (289,9) Mil¬

lionen RM. Die durchschnittliche Höhe des

Wochenbeitrags für die Invalidenversicherung
stellte sich auf 57,9 (35,6) Pf. Für die einzelnen

LVAn. fehlen auch diese Angaben.

Ausgaben in der Unfallversicherung:
Entschädigungen 111,6 (176,6) Mill. RM., Til¬

gung und Verzinsung der schwebenden Schuld

0,08 (6,3) Mill. RM., Unfalluntersuchung, Fest¬

stellung der Entschädigung, Üeberwachung der

Rentenempfänger 2,2 (6,2) Mill. RM., Rechts¬

gang 0,6 (1,5) Mill. RM., Unfallverhütung 3,2

(2,7) Mill. RM., Verwaltung 26,0 (22,0) Mill. RM.,
Zuschläge und Ergänzungen für die Rücklage
2,9 (12,8) Mill. RM.

Zur richtigen Würdigung der Ausgabe für

Entschädigungen ist auch die Zahl der

Verletzten zu berücksichtigen, für die Ent¬

schädigungen gezahlt worden sind. Sie betrug
768 196 (1010 495). Der durchschnittliche Be¬

trag für jeden Entschädigten ist 145 (175) RM.

Also eine wesentliche Verminderung der

durchschnittlichen Entschädigung: die Folge
der Geldentwertung. Das ist durch das zweite

Gesetz über Aenderungen in der Unfallversiche¬

rung (vom 14. Juli 1925) geändert worden.

An laufenden Verwaltungskosten
entfielen in den gewerblichen BGen.: auf 1. Ver¬

sicherten 1,69 (1,34) RM., auf 1. Vollarbeiter

1,91 (1,50) RM., auf je 1000 RM. der verdienten

Löhne 1,42 (1,23) RM., auf 1. Betrieb 21,20
(17,15) RM., auf 1. gemeldeten Unfall 34,05
(24,44) RM.

Ein Vergleich der Zahlen für die Berufs¬

genossenschaften untereinander hat keinen

Wert, da die maßgebenden Verhältnisse zu ver¬

schieden sind.

Die Unfallhäufigkeit ist in den

meisten BGen. geringer, als sie im Jahre 1913

gew<*sen ist.

Ausgaben in der Invalidenver¬

sicherung: Leistungen an die Versicherten

und ihre Hinterbliebenen 275,5 (159,8) Mill.

Reichsmark, Verwaltung 20,1 (17,6) Mill. RM.,
Berufungs-, Revisions- und Beschwerdever¬

fahren 0,2 (0,5) Mill. RM., Beitragsverfahren
und Üeberwachung 3,9 (6,2) Mill. RM., Verluste

0,3 (0,07) Mill. RM., sonstige Ausgaben 0,2
(0,1) Mill. RM.

Von den Leistungen an die Ver¬

sicherten und ihre Hinterbliebenen sind die

Rentenleistungen am wichtigsten. Sie

betrugen 252,2 (129,8; dazu noch für einmalige
Leistungen 0,2) Mill. RM. Ausgezahlt wurden:

1514 397 (1102155) Invaliden-, Kranken- und

Altersrenten, 191575 (12 066) Witwen-(Witwer-)
und Witwenkrankenrenten, 557 295 (37 774)
Waisenrenten (Waisenstamme), zusammen

2 263 267 (1151995) Renten überhaupt. Mithin

kommen durchschnittlich auf jede Rente 111

(113) RM. Auch hier zeigt sich ein, wenn auch

nur geringer Rückgang. Er ist ebenfalls, und

zwar durch das Gesetz vom 28. Juli 1925 über

Ausbau der Angestellten- und Invalidenver¬

sicherung und über Gesundheitsfürsorge in der

Reichsversicherung, beseitigt worden.

Ferner ist auffallend in der Zusammenstel¬

lung der Ausgaben in der Invalidenversicherung,
daß die Kosten für das Beitragsver¬
fahren und die Üeberwachung von

6,2 auf 3,9 Millionen RM. zurückgegangen sind.

Die Kosten setzen sich zusammen aus: Kosten

für Beschaffung der Marken und Quittungs¬
karten usw. 0,5 (0,4) Mill. RM., Einziehung der

Beiträge 0,4 (3,2) Mill. RM., Üeberwachung
3,0 (2,6) Mill. RM. Der Rückgang ist einzig und

allein bei den Ausgaben für die Einziehung der

Beiträge; die beiden anderen Posten sind da¬

gegen gestiegen. Die LVAn. hatten früher das

Einzugsverfahren. Sie sind aber fast vollstän¬

dig zum Entrichtungsverfahren übergegangen.

Die Verwaltungskosten sind in Beziehung

gebracht zu gewissen Einnahmen und Aus¬

gaben. Das führt aber zu recht bedenklichen

Schlüssen. In den Bezirken mit verhältnismäßig:
hohen Löhnen erscheinen die Verwaltungs¬
kosten, verteilt auf die Einnahmen oder Aus¬

gaben, geringer als in den Bezirken mit nie¬

drigeren Löhnen, weil hier die Einnahmen und

Ausgaben — unter sonst gleichen Umständen —

größer sein müssen als dort. In erster Linie

müssen die Verwaltungskosten mit der Zahl

der Versicherten, also mit der Zahl der entrich¬

teten Wochenbeiträge, verglichen werden. Dann

finden wir, daß durchschnittlich auf jeden Voll¬

versicherten 1,70 (1,12) RM. Verwaltungskosten
kommen. Auch hier vermissen wir die Zahler

der entrichteten Wochenbeiträge für die ei;

zelnen LVAn. Dadurch ist hier wiederum ein

Vergleich der verschiedenen LVAn. unmöglich.

Im ganzen befriedigt die Statistik so weni^r.

daß zu erwägen sein wird, ob nicht ihre Be¬

arbeitung dem Reichsversicherungsamt abzu¬

nehmen und dem Statistischen Reichsamt zu

übertragen sein werde.
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Verwaltung.
Verordnung über die Abkürzung der Warte¬

zeit und den Einkauf von Beitragsmonaten in der

Angestelltenversicherung. Vom 14. Juli 1926.

(ReichsgesetzbL I S. 413).
Auf Grund des § 384 Abs. 2 des Angestellten¬

versicherungsgesetzes in der Fassung vom

28. Juli 1925 (Reichsgesetzbl. I S. 157) hat der

Reichsarbeitsminister nach Anhören der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte verordnet:

Artikel I

1. Als Deckung für die Abkürzung der Warte¬
zeit und den Erwerb von Rentensteigerungen
gemäß § 56 des Angestelltenversicherungsge¬
setzes ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem

Werte der Versicherung mit abgekürzter Waite-

zeit und dem Werte der Versicherung mit voller

gesetzlicher Wartezeit in einer Summe zu ent¬

richten.

2. Für die Berechnung der Deckung sind die

Rechnungsgrundlagen der Denkschrift, be¬

treffend die Pensions- und Hinterbliebenenver¬

sicherung der Privatangestellten (Nr. 986 der

Reichstagsdrucksachen, 12. Legislaturperiode,
1. Session 1907/09) und, soweit die Kinderrenten
in Betracht kommen, die im ersten Beiheft zu

der Zeitschrift „Die AngestelltenVersicherung"
(1914) angegebenen Zahlen der Kinder und

männlichen Versicherten zu verwenden. Als

Rechnungszinsfuß ist fünf vom Hundert einzu¬

setzen.

3. Die Abkürzung der Wartezeit kann nur für

volle Jahre beansprucht werden.

4. Für die Feststellung des Alters des Ver¬

sicherten bei Berechnung der Deckungsmittel
sind die beiden Lebensjahre maßgebend, die er

nach dem Zeitpunkt des Beginns der Versiche¬

rung und nach Eingang des Abkürzungsantrags
bei der Reichsversicherungsanstalt für An¬

gestellte vollendet.

5. Bei der Abkürzung der Wartezeit ist die¬

jenige Gehaltsklasse zugrunde zu legen, die

dem durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienste
der letzten zwölf Monate vor dem Antragsein¬

gang entspricht, oder auf Antrag eine höhere,
mindestens jedoch die Gehaltsklasse C. In be¬

sonderen Fällen kann die Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte die Abkürzung in der

Gehaltsklasse B gestatten.

Artikel II

1. Der Einkauf von Beitragsmonaten nach Er¬

füllung der Wartezeit erfolgt durch Entrichtung
der entsprechenden Anzah: von Gehaltsklassen¬

beiträgen in einer Summe.

2. Ergibt sich beim Eintritt des Versicherungs¬
falls, daß infolge des Eüikaufs mehr Monate

mit Beiträgen zur Angestelltenversicherung
oder mit Ersatzzeiten im Sinne des § 382 und

der Verordnung vom 7. Februar 1925 (Reichs¬
gesetzbl. I S. 10) belegt sind, als Kalender¬

monate zwischen dem Tage des Eintritts in die

Angestelltenversicherung und dem Versiche¬

rungsfalle liegen, so werden die überschüssigen
Beitragsmonate dem Versicherten bei der Er¬

mittlung des Steigerungsbetrags mehrfach an¬

gerechnet, und zwar, wenn der Einkauf erfolgt
ist im Alter

bis zu 20 Jahren, dreifach,
über 20 Jahre bis zu 30 Jahren, zweifach,
über 30 Jahre bis zu 40 Jahren, eineinhalbfach,
über 40 Jahre bis zu 50 Jahren, zu sieben

Sechsteln,
über 50 Jahre bis zu 60 Jahren, einfach.

3. Für die Feststellung des Alters des Ver¬

sicherten ist dasjenige Lebensjahr maßgebend,
das er nach Eingang des Einkaufsantrags voll¬

endet.

Artikel III

Die nach Artikel I und II erworbenen Bei¬

tragsmonate gelten allgemein als Beitragsmo¬
nate im Sinne des § 55 Abs. 3 des Angestellten¬
versicherungsgesetzes, für die dem Einkauf

nachfolgende Zeit auch als Beitragsmonate im

Sinne des § 54 a. a. O.

Erlaß des preußischen Ministers für Volks*

Wohlfahrt vom 27, August 1926 betr. Ausschei¬

dung von Krankenkassen bei Eingemeindungen
— III V 1510 — (Volkswohlfahrt 1926 S. 855).
Auf die Beschwerde vom 8. Juli d. J. wird der

Beschluß des Oberversicherungsamts Münster

vom 11. Juni 1926 — Nr. 272 V — aufgehoben.
Gründe: Nach Lage der Verhältnisse erscheint

es angemessen, dem Wunsche der landwirt¬

schaftlichen Beschäftigten und ihrer Arbeit¬

geber zu entsprechen und die Landkrankenkasse

des Landkreises Recklinghausen in dem bis¬

herigen Umfange bestehen zu lassen. Durch

die Eingemeindung eines Teils des Kassen¬

bezirks wird die Notwendigkeit der Ausschei¬

dung nicht begründet. Sie kann auch nicht aus

der Vorschrift des § 298 Absatz 1 Ziffer 1 RVO.

entnommen werden, da hier nur für den Fall,
daß eine Ausscheidung stattfindet, die Not¬

wendigkeit einer Auseinandersetzung vorge¬

schrieben ist. Die Voraussetzungen, unter denen

eine Ausscheidung erfolgen muß oder erfolgen
kann, sind in der RVO. nicht geregelt, so daß

die Instanzen, die über die Ausscheidung nach

§ 284 RVO. zu befinden haben, nach freiem Er¬

messen darüber eine Entscheidung zu treffen

haben, ob die Ausscheidung notwendig oder

zweckmäßig ist.

Auch daraus, daß infolge der Eingemeindung
der Bezirk der Landkrankenkasse in den Bezirk

des städtischen Versicherungsamts Reckling¬
hausen hinübergreift, kann die Notwendigkeit
der Ausscheidung nicht gefolgert werden, weil

nach § 226 Abs. 3 RVO. der Bezirk einer Land¬

krankenkasse über den Bezirk des Versiche¬

rungsamts hinausgehen darf und nach § 265

Abs. 4 a. a. O. die Landkrankenkassen, die in

den Bezirken verschiedener unmittelbar benach¬

barter Versicherungsämter ihren Sitz haben,
miteinander vereinigt werden können. Ein

Grund für eine Ausscheidung des in dem ein¬

gemeindeten Teile des Kreises Recklinghausen-
Land gelegenen Teils des Bezirks der Land¬

krankenkasse liegt um so weniger vor, als nach

der Absicht des Gesetzes überall Landkranken¬

kassen neben allgemeinen Ortskrankenkassen

bestehen sollen, aus der Erwägung heraus, daß

die landwirtschaftlich Beschäftigten besser in

die Landkrankenkassen gehören.
I. A.: Dr. Klausener.
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Aus dem Verwaltungsbericht der Westdeut¬

schen Binnenschiffer-Berufsgenossenschaft über

das Geschäftsjahr 1925. Die Zahl der zur Ge¬

nossenschaft gehörigen Betriebe ist im Jahre

1925 gegen das Vorjahr von 2822 auf 2887 Be¬

triebe, also um 65 Betriebe, gestiegen. An Un¬

fällen wurden im Jahre 1925 im ganzen 1234

gegen 897 im Jahre 1924, somit 337 mehr ge¬

meldet. Zur erstmaligen Entschädigung gelang¬
ten 191 gegen 105 Unfälle im Jahre 1^24, somit

mehr 86 Unfälle. An Entschädigungen wurden

im ganzen 511482 RM gezahlt. Die Einnahmen

betrugen 43 822 RM. Zur Deckung der Aus¬

gaben an Entschädigungen, für Unfallverhü¬

tung, persönliche und ssachliche Verwaltungs¬
kosten usw. war für 1925 die Erhebung einer

Mitgliederumlage von 653 986 RM erforderlich.

Die Umlage für 1924 betrug 421 448 RM. Der

Mehrbedarf erklärt sich durch die Aufwertung
der Renten auf Grund des Reichsgesetzes vom

14. Juli 1925. Aus der Unfallchronik der Berufs¬

genossenschaft ist hervorzuheben, daß seit dem

Kriege die Zahl der Unfälle in stetigem Steigen

begriffen ist. Durch wesentliche Verringerung

der Schiffsjungenstellen, durch Einführung ma¬

schineller Einrichtungen an Bord und durch

Einstellung nur angelernter Arbeiter nach dem

Kriege ist die Ausbildung durchschnittlich nicht

mehr auf der Höhe wie in früheren Jahren. Ver¬

hältnismäßig viele Todesfälle sind durch Er¬

trinken eingetreten. Die Mehrzahl der Ertrin-

kungsfälle ist darauf zurückzuführen, daß ein

großer Teü der schiffahrttreibenden Bevölke¬

rung nicht schwimmen kann und es teilweise

auch heute noch ablehnt, schwimmen zu lernen,

weü nach altem Aberglauben ein Schiffer sich

den Tod nur erschwere, wenn er sich durch

Schwimmen längere Zeit über Wasser halten

könne. Die Berufsgenossenschaft hat aber er¬

reicht, daß in den Schifferschulen Duisburg-
Ruhrort und Mannheim der Schwimmunter¬

richt obligatorisch eingeführt ist und während

der Schwimmkurse Gelegenheit geboten ist,

sich als Rettungschwimmer auszubilden.

Rechtsprechung.
Neue Entscheidungen zur Arztfrage. Das

Reichsschiedsamt hat in den letzten Monaten

eine Reihe von Entscheidungen über das Ver¬

hältnis der Aerzte zu den Krankenkassen ge¬

troffen, aus denen folgende Grundsätze beson¬

ders hervorzuheben sind:

1. In welcher Weise die Ausführung bestimm¬

ter Sachleistungen durch die Kassenärzte er¬

folgt, kann in dem Arztvertrag und bei Streit

durch die Schiedsinstanzen nur insoweit geregelt
werden, als es sich dabei „um ärztliche Be¬

handlung" handelt. Dies ist daher im einzelnen

Falle zu prüfen.
2. Die Feststellung des Bedürfnisses der

Zulassung von Aerzten für die Ausführung
von Sachleistungen, die zur „ärztlichen Be¬

handlung" gehören, steht dem Vorstand der

Krankenkasse nur nach Maßgabe des gel¬
tenden Arztsystems zu. Unter der Geltung
des Systems der organisierten freien Aerztewahl

hat der Kassenvorstand dieses Recht nicht, so¬

weit nicht für diesen Teil der ärztlichen Be¬

handlung im Arztvertrag Abweichendes vor¬

gesehen ist.

3. Wenn in einer Teilentscheidung bereits die

Höchstgebühr festgesetzt worden war, kann

eine weitere Gebühr nicht mehr festgesetzt
werden.

4. Die Schiedsinstanzen sind bei einer Streitig¬
keit aus abgeschlossenem Arztvertrage, welche

die Begrenzung der Bezahlung nach Einzel-

leistunjzen durch eine Kopfpauschale betrifft,

zuständig, weil es sich dabei, ebenso wie bei

der Regelung des Kopfpauschales selbst, um

eine sogenannte obligatorische Bestimmung des

Arztvertrages im Sinne der Entscheidung des

Reichsschiedsamts vom 24. Februar 1925 (RSch.
43, 24, Amtl. Nachr. des Reichsversicherungs¬
amtes 1925, S. 216, Nr. 3) handelt.

5. Bei Streitigkeiten aus abgeschlossenen
Arztverträgen haben die Schiedsinstanzen ledig¬
lich die streitigen Punkte in ihrer allgemeinen
Bedeutung festzustellen. Sie sind dagegen un¬

zuständig, soweit es sich um Streit über einen

an sich zur Zuständigkeit der ordentlichen Ge¬

richte gehörenden Anspruch handelt.

6. Eine Aenderung des Systems der Ver¬

gütungen liegt auch dann vor, wenn das System
zwar im allgemeinen unverändert bleibt, aber

in einzelnen Punkten, zum Beispiel hinsichtlich

der Art der Begrenzung, abgewichen wer¬

den soll.

7. Bei der Bezahlung nach Einzelleistungen

ist die Einführung mehrerer Begrenzungs¬

systeme nebeneinander zulässig.
8. Während eines laufenden Arztvertrags ist

eine Abänderung der Vertragsbedingungen
durch die Schiedsinstanzen gegen den Willen

einer Partei nur zulässig, wenn der Arztvertrag

dies zuläßt.

9. Die Schiedsinstanzen können alle die¬

jenigen Bestimmungen zum Inhalt ihrer Ent¬

scheidungen machen, die Inhalt eines frei ge¬

wordenen Kollektivvertrags sein können, soweit

sie nicht gemäß § 368 m Abs.2 RVO. an die

Richtlinien des Reichsausschusses für Aerzte

und Krankenkassen gebunden sind.

10. Die Richtlinien des Reichsausschusses für

Aerzte und Krankenkassen für den allgemeinen
Inhalt der Arztverträge vom 12. Mai 1924 ein¬

schließlich der Abänderungen und Ergänzungen
vom 5. November 1924 sowie die Zulassungs-

grundsätze vom 15. Mai 1925, stehen der Ein¬

führung eines Abbaus des vorhandenen Be¬

sitzstandes der Aerzteschaft grundsätzlich nicht

entgegen.
11. Voraussetzung für die Einführung des

Arztabbaus in einer bestimmten Art und

in einem bestimmten Grade ist, daß ein anzu¬

erkennendes Bedürfnis für den Arztabbau über¬

haupt, sodann aber auch für die in Aussicht

genommene Art und den Grad des Abbaues

vorliegt. Das Vorhandensein von den Abbau

rechtfertigenden Gründen ist besonders sorg¬

fältig zu prüfen. Entscheidungen und Mittei¬

lungen des Reichsversicherungsamtes, 18. Band,
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